
Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung
Geht Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung? 
Autor: Peter Engert, Geschäftsführer von ÖGNI

Ja, natürlich, nachhaltiges Denken ist 
ein sehr komplexes Gedankenbild, 

das sich ständig weiterentwickelt. Es 
bedarf der Anstrengung vieler, um es 
zu erfassen und gut abzubilden. Richtig 
oder falsch? Das ist keine Kategorisie-
rung im Nachhaltigkeitsdenken, denn es 
geht ausschließlich um die Auswirkun-
gen auf unser Leben und seine Qualität 
– weniger, stark oder gut. Daher ist das 
Schwarz-Weiß des Computeruniversums 
zu kurz gegriffen. Sorry.

Nachhaltigkeit ist kein Alleinstellungs-
merkmal eines Ministeriums, Politik ist 
in jedem Bereich des Selbstnachdenkens 
fehl am Platz. Kategorisierung ist auch 
meistens falsch. Holz oder Beton – nicht 
beantwortbar, wenn nicht das Projekt 
und seine Umgebung betrachtet werden. 
Können wir also digitalisiert Nachhal-
tigkeit bewerten? Nein und nochmals 
Nein. Es braucht den Menschen, um eine 
Beurteilung der Nachhaltigkeit durch-
zuführen. Zu komplex sind die Zusam-
menhänge, zu schnell die technologische 
Entwicklung. Digitalisierung ohne Nach-
haltigkeit? Natürlich möglich! Die Jalou-
sie senkt sich bei Sonnenschein und Re-
gen. Der Staubsaugerroboter fährt und 

sendet Videos nach China. Warum? Weiß 
keiner. Funktioniert genauso bei so man-
cher elektronischen Zahnbürste. Also 
nicht überrascht sein, wenn ein Zahnarzt 
aus Peking anruft. Digitalisierung ist glo-
balisiert. Das ist so. Wenn wir den wirt-
schaftlichen Impact von Digitalisierung 
bewerten wollen, zeigt sich, dass sich 
wirtschaftliche Vorteile nur dann auftun, 
wenn die Digitalisierung die Realisierung 
von Nachhaltigkeit unterstützt.
Predictive Maintenance ist nur mit Di-
gitalisierung möglich und ist nur dann 
sinnvoll, wenn sie Nachhaltigkeit in der 
Gebäudebewirtschaftung unterstützt. 
Verringerung des Materialeinsatzes, 
Optimierung der Serviceausfahrten, 
Verkürzung der Einsatzzeiten, oder die 
Verlängerung der Lebenszeit technischer 
Anlagen sind die nachhaltigen Auswir-
kungen des Einsatzes von Digitalisierung 
im Facility-Management.

Digitalisierte Steuerung 
senkt Energieverbrauch
Digitalisierte Steuerung des Energieein-
satzes senkt den Energieverbrauch und 
steuert die Energieverwendung nutzer-
gerecht. Ohne Digitalisierung bräuchten 
wir eine ganze Steuerungszentrale mit 

vielen Menschen, sympathisch, aber 
wirtschaftlich nicht vertretbar. Eine di-
gitalisierte Hausverwaltung funktioniert 
effizienter und kann, richtig struktu-
riert, die Wünsche der Hausbewohner 
viel besser bewältigen. Selbstverständ-
lich können wir damit die Kosten der 
Hausverwaltung bei gleichbleibender 
Zufriedenheit der Bewohner senken. Wir 
beeinflussen damit die Lebenszykluskos-
tenanalyse von Gebäuden in eine positive 
Richtung und schaffen damit nachhaltig 
besser bewirtschaftbare Gebäude.

Digitalisierung ohne Nachhaltigkeit ist 
möglich, aber wirtschaftlich schwer ar-
gumentierbar. Nachhaltigkeit ohne Di-
gitalisierung ist machbar und kann auch 
die gleichen Effekte erzielen wie mit Di-
gitalisierung. Wenn es aber darum geht, 
Nachhaltigkeit verlässlich zu beweisen, 
wenn es darum geht, die Auswirkungen 
nachhaltiger Maßnahmen nachzuverfol-
gen und zu optimieren, werden wir um 
die Digitalisierung nicht herumkommen. 
Denn Sensorik, standardisierte Auswer-
tungen, Künstliche Intelligenz zur Unter-
stützung von Handlungsempfehlungen 
helfen uns, die Komplexität der Nachhal-
tigkeit besser zu verstehen. l F
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Zum Thema: Nachhaltigkeit im Gebäudesektor

Künftig sollen Änderungsmaßnah-
men zur Senkung des Energiebe-

darfs leichter umgesetzt werden kön-
nen. Deshalb wurde für privilegierte 
Vorhaben, welche der Zustimmung al-
ler Wohnungseigentümer oder ersatz-
weise einer gerichtlichen Entscheidung 
bedurften, eine Zustimmungsfi ktion ge-
schaffen. Das betrifft die barrierefreie 
Ausgestaltung eines WE-Objekts oder 
allgemeiner Teile der Liegenschaft, die 
Anbringung einer Ladevorrichtung für 
ein E-Fahrzeug, die Anbringung einer 
Solaranlage an einem als Reihenhaus 
oder Einzelgebäude errichteten WE-
Objekt, die Anbringung von Beschat-
tungselementen sowie den Einbau ein-
bruchsicherer Türen. Die Zustimmung 
eines Miteigentümers für diese Maß-
nahmen gilt als erteilt, wenn er von der 
geplanten Änderung durch Übersen-
dung verständigt worden ist und dieser 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang widerspricht. Die Verständi-
gung muss die geplante Änderung be-
schreiben und die Rechtsfolge des un-
terlassenen Widerspruchs nennen. Den 
Verwalter trifft künftig eine Auskunfts-
pfl icht hinsichtlich Namen und Zustell-
adressen der Wohnungseigentümer, 
damit die Kontaktaufnahme bei Ände-
rungsvorhaben einzelner Eigentümer 
ermöglicht und die Zustimmungsfi ktion 
effektuiert wird. Einzelne E-Ladestatio-
nen sollen aber dem späteren Betrieb 

einer Gemeinschaftsanlage nicht im 
Weg stehen. Beschließt die Eigentü-
mergemeinschaft die Errichtung einer 
gemeinsamen Ladeanlage, kann sie die 
Unterlassung der Nutzung von Einzel-
ladestationen verlangen, wenn die elek-
trische Versorgung der Liegenschaft 
durch eine Beteiligung an der Gemein-
schaftsanlage besser genutzt werden 
kann. Diese Unterlassungspfl icht tritt 
frühestens fünf Jahre nach Errichtung 
der Einzelladestation ein.

Auch die Probleme einer Minderbeteili-
gung bei allgemeinen Beschlussfassun-
gen wurde angegangen. Bislang ist für 
eine Beschlussmehrheit die Mehrheit 
aller Miteigentumsanteile erforderlich. 
Nicht abgegebene Stimmen zählen 
daher als nein. Dazu kommt nun eine 
zweite Möglichkeit zur Beschlussfas-
sung. Dabei soll es auf eine qualifi zierte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
ankommen, wobei ein zweifaches Quo-
rum erfüllt werden muss: Einerseits 
müssen sich zumindest zwei Drittel der 
abstimmenden Wohnungseigentümer 
für den Beschluss aussprechen, wobei 
diese Zustimmungsquote nach dem 
Verhältnis der Miteigentumsanteile zu 
berechnen ist. Andererseits müssen 
die Stimmen, die sich für den Beschluss 
aussprechen, mindestens ein Drittel al-
ler Miteigentumsanteile erreichen. Da-
durch soll mit einer nur niedrigen Ab-

stimmungsbeteiligung ein wirksamer 
Beschluss erzielbar sein.  Bisher regel-
te das WEG, dass eine angemessene 
Rücklage für künftige Aufwendungen 
zu bilden ist. Doch werden in der Praxis 
häufi g zu niedrige Beträge eingefordert 
und Eigentümergemeinschaften sind 
nicht ausreichend auf Investitionen vor-
bereitet. Um die Reduzierung des Ener-
giebedarfs von Gebäuden zu forcieren, 
sieht die Novelle unter ausdrücklicher 
Nennung von Aufwendungen zur ther-
mischen Sanierung und energietechni-
schen Verbesserung eine Mindestdo-
tierung der Rücklage vor. Diese beträgt 
aktuell EUR 0,90 je Quadratmeter der 
Nutzfl äche und kann nur in gesetzlich 
umschriebenen Ausnahmefällen unter-
schritten werden. Eine weitere Rege-
lung schafft die Möglichkeit, die Mittel 
für größere Erhaltungs- und Verbesse-
rungsarbeiten neben der beabsichtig-
ten Kreditfi nanzierung partiell durch 
unmittelbare Zahlungen einzelner Woh-
nungseigentümer aufzubringen. Die 
Novelle tritt mit 1.1.2022 in Kraft. 

WEG-NOVELLE 2022  
Die EU-Klimapolitik zur Dekarbonisierung und 
Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden 
fi ndet zunehmend Eingang in das österreichische Wohnrecht.
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